
rung von Anlagen bedürfen der Baugenehmigung,
soweit in Art. 56 bis 58, 72 und 73 nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58,
72 und 73 Abs. 1 Satz 3 sowie die Beschränkung der
bauaufsichtlichen Prüfung nach Art. 59, 60, 62 Abs. 4
und Art. 73 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflich-
tung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch
öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt
werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffs-
befugnisse unberührt.

Art. 56

Vorrang anderer Gestattungsverfahren

1Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmi-
gungsfreistellung, Zustimmung und Bauüberwa-
chung nach diesem Gesetz bedürfen

1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbe-
dürftige Anlagen in oder an oberirdischen Ge-
wässern und Anlagen, die dem Ausbau, der
Unterhaltung oder der Nutzung eines Gewässers
dienen oder als solche gelten, ausgenommen
Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping-
und Wochenendplätze,

2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bay-
erischen Abgrabungsgesetz (BayAbgrG) vom 
27. Dezember 1999 (GVBl S. 532, 535, BayRS
2132–2–I) bedürfen,

3. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungs-
bedürftige Anlagen für die öffentliche Versor-
gung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und
für die öffentliche Verwertung oder Entsorgung
von Abwässern, ausgenommen oberirdische
Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr
als 100 m3, Gebäude und Überbrückungen,

4. nichtöffentliche Eisenbahnen, nichtöffentliche
Seilbahnen und sonstige Bahnen besonderer
Bauart, auf die die Vorschriften über fliegende
Bauten keine Anwendung finden, im Sinn des
Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes
(BayESG),

5. Werbeanlagen, soweit sie einer Zulassung nach
Straßenverkehrs- oder nach Eisenbahnrecht be-
dürfen,

6. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) einer Genehmigung
bedürfen,

7. Beschneiungsanlagen nach Art. 59a des Bayeri-
schen Wassergesetzes (BayWG),

8. Anlagen, die einer Gestattung nach Gerätesicher-
heitsrecht bedürfen,

9. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach
dem Atomgesetz bedürfen,

10. Friedhöfe, die einer Genehmigung nach dem
Bestattungsgesetz (BestG) bedürfen.

2Für Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsver-

fahren die Baugenehmigung, die Abweichung oder
die Zustimmung einschließt oder die nach Satz 1
keiner Baugenehmigung oder Zustimmung bedürfen,
nimmt die für den Vollzug der entsprechenden
Rechtsvorschriften zuständige Behörde die Aufgaben
und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde wahr. 3Sie
kann Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachver-
ständige in entsprechender Anwendung der Art. 62
Abs. 3 und Art. 77 Abs. 2 sowie der auf Grund des
Art. 80 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung heran-
ziehen; Art. 59 Satz 1, Art. 60 Satz 1, Art. 62 Abs. 1, 2
und 4 Sätze 2 und 3, Art. 63 Abs. 1 Satz 2 und Art. 77
Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend.

Art. 57

Verfahrensfreie Bauvorhaben,
Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind

1. folgende Gebäude:

a) Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu
75 m3, außer im Außenbereich,

b) Garagen einschließlich überdachter Stellplät-
ze im Sinn des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 mit
einer Fläche bis zu 50 m2, außer im Außen-
bereich,

c) freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen,
die einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbauli-
chen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1
und 2, § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig
und nicht unterkellert sind, höchstens 100 m2

Brutto-Grundfläche und höchstens 140 m2

überdachte Fläche haben und nur zur Unter-
bringung von Sachen oder zum vorübergehen-
den Schutz von Tieren bestimmt sind,

d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 5 m
und nicht mehr als 1600 m2 Fläche, die einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder
einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung
im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, § 201
BauGB dienen,

e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen
Personenverkehr oder der Schülerbeförderung
dienen,

f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann
zugänglich sind und keine Aufenthaltsräume
haben,

g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis
zu 30 m2 und einer Tiefe bis zu 3 m,

h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinn
des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes
(BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl I 
S. 210), zuletzt geändert durch Art. 11 des
Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl I 
S. 2146),

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung:

a) Abgasanlagen in und an Gebäuden sowie frei-
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stehende Abgasanlagen mit einer Höhe bis zu
10 m,

b) Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren 

aa) in und an Dach- und Außenwandflächen
sowie auf Flachdächern, im Übrigen mit
einer Fläche bis zu 9 m2,

bb) gebäudeunabhängig mit einer Höhe bis zu
3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m,

c) sonstige Anlagen der technischen Gebäude-
ausrüstung,

3. folgende Anlagen der Versorgung:

a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der 
öffentlichen Versorgung mit Elektrizität ein-
schließlich Trafostationen, Gas, Öl oder Wärme
dienen, mit einer Höhe bis zu 5 m und einer
Fläche bis zu 10 m2,

4. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anla-
gen:

a) Antennen einschließlich der Masten mit einer
Höhe bis zu 10 m und zugehöriger Versor-
gungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt
bis zu 10 m3 sowie, soweit sie in, auf oder an
einer bestehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Änderung der
Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage,

b) Masten und Unterstützungen für Fernsprech-
leitungen, für Leitungen zur Versorgung mit
Elektrizität, für Sirenen und für Fahnen,

c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums
errichtet werden,

d) Signalhochbauten für die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 m,

5. folgende Behälter:

a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem
Fassungsvermögen von weniger als 3 t, für
nicht verflüssigte Gase mit einem Rauminhalt
bis zu 6 m3,

b) ortsfeste Behälter für brennbare oder wasser-
gefährdende Flüssigkeiten mit einem Raum-
inhalt bis zu 10 m3,

c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem
Rauminhalt bis zu 50 m3, 

d) Gülle- und Jauchebehälter und –gruben mit
einem Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer Höhe
bis zu 3 m,

e) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 m
und Schnitzelgruben,

f) Dungstätten, Fahrsilos, Kompost- und ähnli-
che Anlagen, ausgenommen Biomasselager für
den Betrieb von Biogasanlagen,

g) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu
100 m3,

6. folgende Mauern und Einfriedungen:

a) Mauern einschließlich Stützmauern und Ein-
friedungen mit einer Höhe bis zu 2 m, außer im
Außenbereich,

b) offene, sockellose Einfriedungen im Außenbe-
reich, soweit sie der Hoffläche eines landwirt-
schaftlichen Betriebs, der Weidewirtschaft
einschließlich der Haltung geeigneter Schalen-
wildarten für Zwecke der Landwirtschaft,
dem Erwerbsgartenbau oder dem Schutz von
Forstkulturen und Wildgehegen zu Jagd-
zwecken oder dem Schutz landwirtschaft-
licher Kulturen vor Schalenwild sowie der
berufsmäßigen Binnenfischerei dienen,

c) Sichtschutzzäune und Terrassentrennwände
zwischen Doppelhäusern und den Gebäuden
von Hausgruppen mit einer Höhe bis zu 2 m
und einer Tiefe bis zu 4 m,

7. private Verkehrsanlagen einschließlich Brücken
und Durchlässen mit einer lichten Weite bis zu 5 m
und Untertunnelungen mit einem Durchmesser
bis zu 3 m,

8. Aufschüttungen mit einer Höhe bis zu 2 m und
einer Fläche bis zu 500 m2,

9. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeit-
gestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis
zu 100 m3 einschließlich dazugehöriger tempo-
rärer luftgetragener Überdachungen, außer im
Außenbereich,

b) Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutsch-
bahnen mit einer Höhe bis zu 10 m,

c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Ein-
richtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz-
und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen,
Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenom-
men Gebäude und Tribünen, 

d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die
keine Gebäude sind, auf Camping-, Zelt- und
Wochenendplätzen,

e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Garten-
gestaltung oder der zweckentsprechenden
Einrichtung von Gärten dienen, ausgenommen
Gebäude und Einfriedungen,

10. folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a) nichttragende und nichtaussteifende Bauteile
in baulichen Anlagen,

b) die Änderung tragender oder aussteifender
Bauteile innerhalb von Wohngebäuden,

c) zur Errichtung einzelner Aufenthaltsräume,
die zu Wohnzwecken genutzt werden, im
Dachgeschoss überwiegend zu Wohnzwecken
genutzter Gebäude, wenn die Dachkonstruk-
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tion und die äußere Gestalt des Gebäudes
nicht in genehmigungspflichtiger Weise verän-
dert werden,

d) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten
Öffnungen,

e) Außenwandbekleidungen, ausgenommen bei
Hochhäusern, Verblendungen und Verputz
baulicher Anlagen,

auch vor Fertigstellung der Anlage,

11. folgende Werbeanlagen:

a) Werbeanlagen in Auslagen oder an Schaufens-
tern, im Übrigen mit einer Ansichtsfläche bis
zu 1 m2,

b) Warenautomaten,

c) Werbeanlagen, die nicht vom öffentlichen
Verkehrsraum aus sichtbar sind,

d) Werbeanlagen, die nach ihrem erkennbaren
Zweck nur vorübergehend für höchstens zwei
Monate angebracht werden, im Außenbereich
nur, soweit sie einem Vorhaben im Sinn des 
§ 35 Abs. 1 BauGB dienen,

e) Zeichen, die auf abseits oder versteckt gele-
gene Stätten hinweisen (Hinweiszeichen),
außer im Außenbereich,

f) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher
Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder),
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer
einzigen Tafel zusammengefasst sind,

g) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festge-
setzten Gewerbe-, Industrie- und vergleich-
baren Sondergebieten an der Stätte der Leis-
tung, an und auf Flugplätzen, Sportanlagen,
auf abgegrenzten Versammlungsstätten, Aus-
stellungs- und Messegeländen, soweit sie nicht
in die freie Landschaft wirken, mit einer Höhe
bis zu 10 m,

12. folgende vorübergehend aufgestellte oder benutz-
bare Anlagen:

a) Baustelleneinrichtungen einschließlich der
Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte,

b) Toilettenwagen,

c) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung,
dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe
dienen,

d) bauliche Anlagen, die für höchstens drei
Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstel-
lungsgelände errichtet werden, ausgenommen
fliegende Bauten,

e) Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen
auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten,
ausgenommen fliegende Bauten,

f) Zeltlager, die nach ihrem erkennbaren Zweck
gelegentlich, höchstens für zwei Monate
errichtet werden,

13. folgende Plätze:

a) Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, die
einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
oder einem Betrieb der gartenbaulichen
Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und
2, § 201 BauGB dienen,

b) nicht überdachte Stellplätze und sonstige
Lager- und Abstellplätze mit einer Fläche bis
zu 300 m2 und deren Zufahrten, außer im
Außenbereich,

c) Kinderspielplätze im Sinn des Art. 7 Abs. 2
Satz 1,

d) Freischankflächen bis zu 40 m2 einschließlich
einer damit verbundenen Nutzungsänderung
einer Gaststätte oder einer Verkaufsstelle des
Lebensmittelhandwerks,

14. folgende sonstige Anlagen:

a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu
30 m2,

b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter
Tankstellen,

c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante
Lagergut,

d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze,
Denkmäler und sonstige Kunstwerke jeweils
mit einer Höhe bis zu 4 m,

e) andere unbedeutende Anlagen oder unbe-
deutende Teile von Anlagen wie Hausein-
gangsüberdachungen, Markisen, Rollläden,
Terrassen, Maschinenfundamente, Straßen-
fahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wild-
fütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser,
Hofeinfahrten und Teppichstangen.

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind verfahrensfrei

1. Garagen mit einer Nutzfläche bis zu 100 m2 sowie
überdachte Stellplätze,

2. Wochenendhäuser sowie Anlagen, die keine
Gebäude sind, in durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Wochenendhausgebieten,

3. Anlagen in Dauerkleingärten im Sinn des § 1 Abs. 3
BKleingG,

4. Dachgauben und vergleichbare Dachaufbauten,

5. Mauern und Einfriedungen,

6. Werbeanlagen,

7. Kinderspiel-, Bolz- und Abenteuerspielplätze,

8. Friedhöfe

im Geltungsbereich einer städtebaulichen oder einer
Satzung nach Art. 81, die Regelungen über die
Zulässigkeit, den Standort und die Größe der Anlage
enthält, wenn sie den Festsetzungen der Satzung
entspricht.
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(3) 1Verfahrensfrei sind luftrechtlich zugelassenen
Flugplätzen dienende Anlagen, ausgenommen Son-
derbauten. 2Für nach Satz 1 verfahrensfreie Anlagen
gelten Art. 61 und 62 entsprechend.

(4) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung
von Anlagen, wenn

1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-
rechtlichen Anforderungen als für die bisherige
Nutzung in Betracht kommen oder

2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach
Abs. 1 und 2 verfahrensfrei wäre.

(5) 1Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Abs. 1 bis 3,

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1
und 3,

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit
einer Höhe bis zu 10 m.

2Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von
Anlagen mindestens einen Monat zuvor der Ge-
meinde und der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen.
3Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 2 muss die Stand-
sicherheit des Gebäudes oder der Gebäude, an die das
zu beseitigende Gebäude angebaut ist, von einem
Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 2 Satz 1
Halbsatz 1 und Satz 2 bestätigt sein. 4Bei sonstigen
nicht freistehenden Gebäuden muss die Stand-
sicherheit des Gebäudes oder der Gebäude, an die das
zu beseitigende Gebäude angebaut ist, durch einen
Prüfsachverständigen bescheinigt sein; Halbsatz 1
gilt entsprechend, wenn die Beseitigung eines
Gebäudes sich auf andere Weise auf die Standsicher-
heit anderer Gebäude auswirken kann. 5Sätze 3 und
4 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude
angebaut ist. 6Art. 68 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 7 gelten
entsprechend.

(6) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

Art. 58

Genehmigungsfreistellung

(1) 1Keiner Genehmigung bedarf unter den Vor-
aussetzungen des Abs. 2 die Errichtung, Änderung
und Nutzungsänderung baulicher Anlagen, die keine
Sonderbauten sind. 2Die Gemeinde kann durch ört-
liche Bauvorschrift im Sinn des Art. 81 Abs. 2 die An-
wendung dieser Vorschrift auf bestimmte handwerk-
liche und gewerbliche Bauvorhaben ausschließen.

(2) Nach Abs. 1 ist ein Bauvorhaben geneh-
migungsfrei gestellt, wenn

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im
Sinn des § 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2
BauGB liegt,

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplans und den
Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des
Art. 81 Abs. 1 nicht widerspricht,

3. die Erschließung im Sinn des Baugesetzbuchs
gesichert ist und

4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3
Satz 3 erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll oder eine
vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2
BauGB beantragt.

(3) 1Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen
bei der Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt,
soweit sie nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine
Fertigung der Unterlagen unverzüglich der unteren
Bauaufsichtsbehörde vor. 2Spätestens mit der Vorlage
bei der Gemeinde benachrichtigt der Bauherr die
Eigentümer der benachbarten Grundstücke von dem
Bauvorhaben; Art. 66 Abs. 1 Sätze 2 und 5, Abs. 3
gelten entsprechend. 3Mit dem Bauvorhaben darf
einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen bei der Gemeinde begonnen werden. 4Teilt die
Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schrift-
lich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll und sie eine Untersagung nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird, darf
der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens
beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die
Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten.
5Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvor-
habens mehr als vier Jahre, nachdem die Bauausfüh-
rung nach den Sätzen 3 und 4 zulässig geworden ist,
beginnen, gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.

(4) 1Die Erklärung der Gemeinde nach Abs. 2 Nr. 4
erste Alternative kann insbesondere deshalb erfol-
gen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen Voraus-
setzungen des Abs. 2 oder des Bauvorhabens aus
anderen Gründen für erforderlich hält. 2Darauf, dass
die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsan-
spruch. 3Erklärt die Gemeinde, dass das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden
soll, hat sie dem Bauherrn die vorgelegten Unterlagen
zurückzureichen. 4Hat der Bauherr bei der Vorlage
der Unterlagen bestimmt, dass seine Vorlage im Fall
der Erklärung nach Abs. 2 Nr. 4 als Bauantrag zu
behandeln ist, leitet sie die Unterlagen gleichzeitig
mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde
weiter.

(5) 1Art. 62 bleibt unberührt. 2Art. 64 Abs. 2 Satz 1,
Abs. 4 Sätze 1 und 2, Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, 
Abs. 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden.

Abschnitt III

Genehmigungsverfahren

Art. 59

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

1Außer bei Sonderbauten prüft die Bau-
aufsichtsbehörde

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über
die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den
§§ 29 bis 38 BauGB und den Regelungen örtlicher
Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1,

2. beantragte Abweichungen im Sinn des Art. 63 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 sowie
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